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RS OGH 1952/7/10 4Ob19/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1952

Norm

EheG §115 Abs5

Rechtssatz

Die Bestimmungen des § 115 Abs 3 und 5 EheG schließen nicht aus, daß durch eine nachträgliche Änderung der

Statuten einer Pensionskasse (Der Arbeiter und Angestellten der Gemeinde Wien) die dem Ehebande nach

geschiedene Gattin schlechter gestellt wird (siehe auch 4 Ob 49/51).

Entscheidungstexte

4 Ob 19/52

Entscheidungstext OGH 10.07.1952 4 Ob 19/52
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